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Resolution des Exekutivkomitees in Sevilla vom 4. bis 9. Februar 2001 

“Vereinfachung von Verfahrensregeln im Patenterteilungsverfahren” 

FICPI, die Internationale Federation von Patentanwälten, die die freiberufliche 
Patentanwaltschaft in mehr als 70 Staaten international repräsentiert, anlässlich ihrer 
Exekutivkomitee‐Sitzung in Sevilla vom 4. bis 9. Februar 2001: 

hat    erörtert    die    Diskussion    über    die    Vereinfachung    der    Formalerfordernisse    für 
Patentanmeldungen, wie sie sich im Patentrechtsvertrag (PLT) niedergeschlagen haben, 

hat sich beteiligt an der Diskussion über die Patentkosteneindämmung zum Auffinden von 
Mitteln und Wegen zur Kostensenkung bei der Erlangung von Patentschutz, 

nimmt zur Kenntnis die von Regierungsstellen und anderen an die Patentanwaltschaft 
gerichtete Kritik an den für Formalhandlungen im Patentanmeldeverfahren geforderten 
Honoraren, 

hat beraten, beispielsweise, die vor kurzem vom U.S.‐Patent‐ und Markenamt an der 
Verfahrensordnung vorgenommenen Änderungen und dabei die zur Verfahrensvereinfachung 
getroffenen Maßnahmen begrüßt, 

stellt dennoch fest, dass bestimmte Maßnahmen, insbesondere hinsichtlich der Änderungen der 
Anmeldeunterlagen, der Bestimmung der Patentlaufzeit und des vorläufigen Schutzes nicht nur 
zu einer Verkomplizierung, sondern auch zu erhöhten Risiken für den Patentanwalt geführt 
haben (was die Kosten für die Durchführung von Patentanmeldungen unvermeidlich erhöhen 
wird), 

vertritt die Ansicht, dass Regierungen die Verpflichtung haben, die Umsetzung des Kerns der 
Bestimmungen des PLT durch Übernahme eingeführter Verfahren anderer Länder 
sicherzustellen, und 

dass Regierungen zur Kenntnis nehmen mögen, dass der Patentanwaltschaft keine andere 
Möglichkeit bleibt, als auf erhöhte Risiken mit weiteren Maßnahmen für die Erfüllung der 
gegenüber dem Mandanten bestehenden Verpflichtungen zu reagieren, und dass dies erhöhte 
Kosten für die Anmelder zur Folge haben kann, und 
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drängt  daher  alle  zuständigen  Stellen,  ihre  Verfahrensregelungen  frühestmöglich  zu 
überdenken. 
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